MIETVERTRAG

1. Vertragspartner

Der Verein ................................................................, in der Folge kurz Vermieter genannt, und ........................................................, in der Folge kurz Mieter genannt, schließen folgenden Mietvertrag ab.

2. Vertragsgegenstand

Der Vermieter ist Eigentümer der Liegenschaft in ....................................................... . Gegenstand dieses Mietvertrages ist die darauf befindliche Sporthalle ...., bestehend aus ... Räumen, WC, im Gesamtausmaß von ... m2 Nutzfläche.

Festgestellt wird, dass folgende Einrichtungsgegenstände (....) mit vermietet werden.

3. Beginn und Dauer

Das Mietverhältnis beginnt am ... und wird auf unbestimmte Dauer geschlossen. Es kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer ...monatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Quartals aufgekündigt werden.

4. Mietzins

Der vereinbarte Mietzins beträgt € ... (in Worten: Euro ....). Der Mieter bestätigt, den vereinbarten Mietzins in Anbetracht der Größe, der Art, der Lage, der Beschaffenheit sowie insbesondere in Anbetracht des Ausstattungs- und Erhaltungszustandes als angemessen und ortsüblich zu erachten. Der Mietzins ist monatlich im vorhinein jeweils am 1. eines jeden Monats in der vom Vermieter bekanntgegebenen Art zu bezahlen. Der Mieter verpflichtet sich weiters, den auf den Mietgegenstand entfallenden Anteil für Betriebskosten und laufende öffentliche Abgaben zu bezahlen. Diese Kosten betreffen insbesondere Wasser-, Licht-, Müll-, Stromgebühren sowie eine angemessene Gebäudehaftpflichtversicherung.

Es wird vereinbart, dass für diese Betriebskosten eine monatliche akonto Zahlung von € ... zu leisten ist (Jahrespauschalverrechnung).

Der gem. Abs. 1 vereinbarte Mietzins wird auf dem vom Österr. Statistischen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996 wertgesichert. Sollte dieser Index nicht mehr verlautbart werden, gilt jener Index als Grundlage für die Wertsicherung, der dem Verbraucherpreisindex entspricht. Ausgangsbasis ist die für den Monat, in dem das Vertragsverhältnis beginnt, errechnete Indexzahl, wobei Schwankungen bis einschließlich 5% nach oben oder unten jeweils unberücksichtigt bleiben. Bei Überschreitung der Schwellgrenze wird jedoch die gesamte Veränderung voll berücksichtigt. Die nach Überschreitung der Schwellgrenze festgelegte Indexzahl bildet die Ausgangsbasis für die Errechnung der weiteren Veränderungen. Macht der Vermieter von seinem Recht auf eine Anhebung des Mietzinses, wenn auch über einen längeren Zeitraum, keinen Gebrauch, so ist damit kein Verzicht auf die Geltendmachung der Wertsicherung verbunden. Die Vertragsteile vereinbaren daher, dass es dem Vermieter auch gestattet ist, nachträglich noch nicht verjährte Wertsicherungsbeträge einzuheben.

5. Rechte und Pflichten der Vertragsteile

Der Mieter erklärt, den Mietgegenstand in sehr gutem/ gutem/brauchbarem Zustand übernommen zu haben. Er verpflichtet sich, diesen Zustand zu erhalten, den Mietgegenstand und die mitgemieteten Einrichtungsgegenstände pfleglich zu behandeln und nach Beendigung des Mietverhältnisses dem Vermieter in gleich gutem Zustand zurückzustellen. Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt sowie dessen Versorgungsanlagen zu warten und instand zu halten, und erklärt, den Vermieter aus einer Verletzung dieser Instandhaltungspflicht schad- und klaglos zu halten.

Ernste Schäden des Mietgegenstandes sind vom Vermieter zu beheben. Werden solche Schäden vom Mieter festgestellt, hat er diese unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Der Vermieter verpflichtet sich, alles Notwendige zu veranlassen, damit diese Schäden behoben werden.

Der Mieter hat vor jeder beabsichtigten Veränderung des Mietgegenstandes den Vermieter zu verständigen und sich dessen schriftliche Genehmigung einzuholen. Für Aufwendungen auf den Mietgegenstand steht dem Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses kein Ersatzanspruch zu.

6. Benützung und Untervermietung

Der Mietgegenstand darf ausschließlich zu sportlichen Zwecken benützt werden.

Dem Mieter ist es nicht gestattet, ohne ausdrückliche Zustimmung des Vermieters den Vertragsgegenstand entgeltlich oder unentgeltlich, ganz oder teilweise dritten Personen zu überlassen. Dem Mieter steht auch nicht das Recht zu, die Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten.

7. Öffentlich-rechtliche Vorschriften

Der Mieter ist verpflichtet, alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere alle baurechtlichen Vorschriften, einzuhalten.

8. Kaution

Der Mieter erlegt bei Unterfertigung des Mietvertrages zur Sicherstellung für alle Ansprüche des Vermieters aus diesem Mietvertrag eine Kaution in Höhe von € ... in bar.

9. Kosten und Gebühren

Die mit der Errichtung dieses Vertrages auflaufenden Gebühren und Kosten trägt der Mieter zur Gänze.

10. Sonstiges

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame Vereinbarung durch eine wirksame ersetzen, die der Absicht der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen Vereinbarung, die von beiden Vertragsteilen zu unterfertigen ist.
